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in   Ihrer E-Mail   vom 30.   Mai2020 an   die   BDBOS   beantragten   Sie 
Informationszugang  nach  §  1  des  Gesetzes  zur  Regelung  des  Zugangs  zu 
Informationen des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz - IFG).

In Ihrer Nachricht führen Sie wie nachstehend zitiert aus und bitten um die 
Beantwortung IhrerFrage. 

„...

Am 4. und 5. Februar 2020 fand im Berliner Congress Center der 23. Europäische 
Polizeikongress statt.

BDBOS-Abteilungsleiterin Dr. Barbara Held moderierte am ersten Messetag ein 
Fachforum zur Mobilen Kommunikation der Sicherheitsbehörden und besprach mit 
Experten aus Wirtschaft und Behörden aktuelle Herausforderungen und 
Entwicklungen. 

Am zweiten Messetageröffnete BDBOS-Referatsleiter Raimund Osietzki das 
Anwenderforum zum Digitalfunk BOS mit seinem Vortrag zum Thema „Digitalfunk 
BOS – Der Weg in die Zukunft“.
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Mein Anliegen:

Bitte stellen Sie die Dokumente zur Verfügung, die von Frau Dr. Held und Herrn 
Osietzki präsentiert wurden.... “

Über Ihren Antrag entscheide ich nach § 1 Absatz 1 Satz 1 IFG wie folgt:

I. Zu Ihrem Antrag erteile ich Ihnen die 
nachfolgenden Informationen.

II. DerBescheid ergeht gebührenfrei.

Begründung:

Zu I.
Bitte stellen Sie die Dokumente zur Verfügung, die von Frau Dr. Held und 
Herrn Osietzki präsentiert wurden.

Im Rahmen des Polizeikongresses moderierte Frau Dr. Held eine 
Diskussionsgruppe, hielt selbst allerdings keine Präsentation. Sie stellte die 
Teilnehmer des Panels vor und formulierte einige Fragen, über die es 
allerdings keine Aufzeichnungen gibt. 

Die Präsentation zum Vortrag von Herrn Osietzki füge ich Ihnen als Anlage 
zum Bescheid bei.

Zu II.
Der  Bescheid  ergeht  als  einfache  Auskunft  gemäß  §  10  Absatz  1  Satz  2IFG 
gebührenfrei.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

im Org. gez.
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